


Textliche Festsetzungen 
zum Bebauungsplan Nr. 124 

Östlich der Albert-Schweitzer Straße 
 

Augrund der §§ 6 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur Zeit 
gültigen Fassung in Verbindung mit den §§ 2, 9 und 10 des Bundesbaugesetzes (BBauG), 
der Baunutzungsverordnung (BAUNVO9 in der Fassung vom 26.11.1968 und der Plan-
zeichenverodnung hat der Rat der Stadt Georgsmarienhütte am 25.06.1975 die neben-
stehenden zeichnerischen und folgenden textlichen Festsetzungen bestehende Satzung 
beschlossen: 
 
§ 1 Art und Maß der baulichen Nutzung wird im nebenstehenden Plan festgesetzt. 
 
§ 2 Befreiungen regeln sich nach § 31 (2) BBauG. 
 
§ 3 Kennzeichnung und nachrichtliche Übernahmen 
 

Gemäß § 9 (6) BBauG wird nachrichtlich darauf hingewiesen, daß Maßnahmen zur     
Verwirklichung des Planes einschließlich der Kosten der Druchführung in der 
Begründung vom 23.07.1975 dargelegt sind. 
 

§ 4 Für den Fall der Nichtbefolgung dieser Satzung wird gem. § 6 (2) NGO in Verbindung mit   
den §§ 35 – 37 des Niedersächs. Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung ein 
Zwangsgeld bis zu DM 500,00 bzw. die Ersatzvornahme angedroht. Eine Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 156 BBauG bleibt hiervon unberührt. 

 
§ 5 Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 
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